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Übersetzung 
 

 

 

Schifffahrtspolizeiliche Anordnung 
Nr.: FR/2026/02324 

 
 
In Anwendung von:  

Art. A 4241-26 des französischen Verkehrsgesetzbuches Code des Transports CT (zeitlich begrenzte 
Maßnahmen) 
Dekret Nr. 2012-1556 vom 28.12.2012 (zeitlich begrenzte Maßnahmen) 

 
 

Arbeiten Dritter 
 

Wartung Autobahnbrücke Autreville 
 

Aufruf zur Vorsicht (alle Nutzer – in beiden Richtungen)  
 

• Zeitraum: 

Ab dem 04.05.2026 um 08:00 Uhr bis zum 12.06.2026 um 18:00 Uhr  
 
Ort: ausgebaute Mosel 
am Mosel-km 338,27 (Autobahnbrücke Autreville) 
 

 
Anmerkung: 
An der Unterseite der Autobahnbrücke von Autreville werden Arbeiten mit einem 
Brückenuntersichtgerät durchgeführt. Dieses Brückenuntersichtgerät wird auf dem 
Brückenjoch über der Durchfahrt für die Schifffahrt eingesetzt, es wird für die 
Schifffahrt jedoch nicht zu Behinderungen kommen. 
Die Schifffahrt und die Nutzerinnen und Nutzer der Wasserstraße werden gebeten, 
den Anweisungen des Personals vor Ort an den Schleusen talwärts und bergwärts 
Folge zu leisten.  
 
Wird veröffentlicht bis: 13.06.2026 
 
Quelle: 
UTI Moselle, Metz 
 

Telefonischer Kontakt in Notfällen: 
UTI Moselle, Metz: +33 3 87 66 89 14 


